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Die neue Nationalgarde 
Russlands 
„Prätorianergarde“ oder Einheit zur Terrorbekämpfung? 

Die in Russland in Aufstellung begriffene Nationalgarde hat mit den gleich bezeichne­
ten Einrichtungen in verschiedenen anderen Ländern (USA usw.) in jeder Hinsicht – 
Ursprung, Kompetenzen, Praxis usw. – wenig gemein. Der vorliegende Beitrag setzt 
sich zum Ziel, die rechtlichen und politischen Ausgangsbedingungen und Begleiter­
scheinungen für die Schaffung der russländischen Nationalgarde zu beleuchten. (Der 
Begriff „russländisch“ mag gewöhnungsbedürftig sein, ist aber völlig korrekt, bezieht 
er sich doch auf den Gesamtstaat. Der Begriff „russisch“ ist dagegen enger gefasst und 
bezieht sich lediglich auf die Russen als ethnische Gruppe.) Aber was sind nun die 
offiziellen und plausibel zu vermutenden inoffiziellen Gründe für die Schaffung eines 
solchen (weiteren) „bewaffneten Arms“ des Kremls gerade zum fraglichen Zeitpunkt? 
Mit welchem Personal und welcher Ausrüstung ist zumindest zu Beginn zu rechnen? 
Und wer ist der Kommandant der Nationalgarde, Viktor Solotow? 

Martin Malek, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Landesverteidigungsakademie 
Wien, Institut für Strategie und 
Sicherheitspolitik. 

rechtliche GrundlaGen Tag in Kraft. Das in der offiziellen Fas­
Am 5. April 2016 unterzeichnete Russ­ sung (pdf­Datei) 87 Seiten lange Gesetz 
lands Präsident Wladimir Putin den Er­ hat 35 Artikel, die in acht Kapitel geglie­
lass „Fragen des Föderalen Dienstes der dert sind (Federal’nyj zakon 2016). Arti­
Truppen der Nationalgarde der Russlän­ kel 1 definiert die Truppen der National­
dischen Föderation“, der „mit dem Ziel garde als „staatliche Militärorganisation, 
der Unterstützung der Sicherheit von die zur Garantie der staatlichen und öf­
Staat und Gesellschaft, zwecks Schutz fentlichen Sicherheit sowie zum Schutz 
der Rechte und Freiheiten des Menschen der Rechte und Freiheiten des Menschen 
und Bürgers“ die Schaffung eines „Föde­ und Bürgers“ vorgesehen ist. Artikel 3 des 
ralen Dienstes der Nationalgarde der Russ­ Gesetzes bestimmt folgende Rechtsgrund­
ländischen Föderation“ – so die volle of­ lagen der Tätigkeit der Truppen der Nati­
fizielle Bezeichnung – anordnete (Ukaz onalgarde: die Verfassung Russlands von 
Prezidenta Rossijskoj Federacii 2016). 1993; allgemein anerkannte Prinzipien 
Das Nationalgardegesetz wurde von der und Normen des Völkerrechts sowie in­
Staatsduma (Unterhaus des Parlaments) ternationale Verträge mit russländischer 
am 22. Juni 2016 verabschiedet, vom Teilnahme; föderale Gesetze Russlands 
Föderationsrat (Oberhaus) eine Woche und das föderale Gesetz selbst; normative 
später gebilligt und von Putin am 3. Juli Akte des Präsidenten und der Regierung 
2016 unterzeichnet; es trat am gleichen Russlands; weitere normative Akte von 
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föderalen Organen der Exekutivmacht, 
die Funktionen in der Ausarbeitung und 
Realisierung der staatlichen Politik und 
der normativ­rechtlichen Regulierung der 
Tätigkeit der Truppen der Nationalgarde, 
beim Umlauf von Waffen sowie bei den 
privaten Wach­ und Schutzdiensten wahr­
nehmen; und andere normative Rechtsakte 
Russlands, welche die Nationalgarde be­
treffen. Der mit „Prinzipien der Tätigkeit 
der Truppen der Nationalgarde“ übertitelte 
Artikel 4 des Nationalgardegesetzes sagt: 
„Die Truppen der Nationalgarde führen 
ihre Tätigkeit auf der Grundlage der Prin­
zipien von Gesetzlichkeit, Einhaltung der 
Rechte und Freiheiten des Menschen und 
Bürgers durch.“ 

unterstellunGsverhält­
nisse und ihre änderunGen 
Seit den Zeiten von Präsident Boris Jelzin 
(1991–1999) unterstehen die sicherheits­
relevanten bzw. bewaffneten Behörden 
(russ. silovye struktury) nicht dem Regie­
rungschef, sondern direkt dem Präsidenten 
Russlands. Daher lässt sich durchaus argu­
mentieren, dass Russland praktisch „zwei 
Regierungen“ hat – eine mit dem Präsi­
denten als formalem Leiter der sicherheits­
relevanten Behörden und eine mit dem 
Premierminister, dem die übrigen (v.a. 
für Wirtschaft, Finanzen, Soziales usw. 
zuständigen) Ministerien untergeordnet 
sind (vgl. Malek 2009, 17–20). Das wurde 
dann in verschiedenen, im Laufe der Jahre 
immer wieder neuen bzw. modifizierten 
Erlässen des Präsidenten Russlands aus­
gefertigt. Aus Anlass der Gründung der 
Nationalgarde erfolgte am 5. April 2016 
eine Neufassung des Erlasses „Struktur 
der föderalen Organe der Exekutivmacht“ 
(Ukaz Prezidenta RF 2012). Ihr zufolge 
sind dem Präsidenten die Nationalgarde; 
das Innenministerium; das Ministerium für 
Zivilschutz, Ausnahmesituationen und Be­
wältigung der Folgen von Naturkatastro­

phen; das Außenministerium; das Verteidi­
gungsministerium; das Justizministerium; 
der Staatliche Kurierdienst; der Dienst für 
Auslandsaufklärung/SWR (= Auslands­
geheimdienst); der Föderale Sicherheits­
dienst (FSB); der Föderale Schutzdienst 
(FSO); der Föderale Dienst für Finanz­
aufsicht; die Föderale Archivagentur; die 
Hauptverwaltung für Spezialprogramme 
des Präsidenten der Russländischen Föde­
ration (föderale Agentur) sowie die Ver­
waltungsabteilung (russ. upravlenie dela­
mi) des Präsidenten Russlands unterstellt. 

In postsowjetischer Zeit haben die Inne­
ren Truppen einige Reorganisationen er­
lebt, sie blieben dabei aber immer in der 
Verfügung des Innenministeriums. Nun 
aber sind diese Truppen, wenngleich um­
gestaltet zur Nationalgarde, Putin unmit­
telbar unterstellt. Das Nationalgardegesetz 
bestimmt in Artikel 6 („Führung und Lei­
tung der Truppen der Nationalgarde“) fol­
gende Kompetenzen des Präsidenten Russ­
lands (Federal’nyj zakon 2016): Er 

nimmt die allgemeine Führung der 
Truppen der Nationalgarde wahr, 
bestätigt die Struktur und die Zusam­
mensetzung der Truppen der National­
garde (bis einschließlich der operativ­
territorialen Einheiten), 
bestätigt die orgplanmäßige zahlenmä­
ßige Stärke der Militärangehörigen der 
Nationalgarde, der Personen, die in den 
Truppen der Nationalgarde Dienst tun 
und Spezialränge der Polizei haben und 
des zivilen Personals der Truppen der 
Nationalgarde, 
ernennt und entlässt den Oberkomman­
dierenden der Truppen der National­
garde, 
bestätigt die Dienstanweisungen, die 
Banner und Flaggen der Truppen der 
Nationalgarde, 
bestätigt die Vorschriften über die ope­
rativ­territorialen Einheiten der Trup­
pen der Nationalgarde, 
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bestimmt die Zahl der Posten in den 
Truppen der Nationalgarde, die mit 
hohen Offizieren zu besetzen sind 
(oberste Leitung), verleiht die hohen 
Offiziersgrade, ernennt die Militärper­
sonen (Mitarbeiter) auf Truppenposten, 
für die hohe Militärgrade vorgesehen 
sind, entlässt sie von Truppenposten 
und aus dem Militärdienst auf eine von 
einem föderalen Gesetz vorgesehene 
Art und Weise, 
bestätigt die Konzeption und den Plan 
des Aufbaus und der Entwicklung der 
Truppen der Nationalgarde und 
nimmt entprechend der Verfassung der 
Russländischen Föderation, föderalen 
Verfassungsgesetzen und föderalen Ge­
setzen andere Vollmachten wahr. 

Mit seinem erwähnten Erlass vom 5. April 
2016 glieder te Putin den „Föderalen 
Dienst für die Kontrolle des Umlaufs von 
Drogen“ (mit je nach Quelle 30.000 bis 
40.000 Mitarbeitern), der seit 2003 als 
eigenständige Behörde existiert hatte, und 
den Föderalen Migrationsdienst (mit ca. 
42.000 Mitarbeitern), der in dieser Form 
seit 2004 bestanden hatte, in das Innen­
ministerium ein. Das wurde verschiedent­
lich als Trostpflaster für den Innenminister, 
General der Polizei Wladimir Kolokolzew, 
interpretiert (Felgenhauer 2016), der durch 
den Verlust der Inneren Truppen einem in 
seiner Bedeutung erheblich reduzierten 
Ressort vorsteht und praktisch zum „obers­
ten Verkehrs­ und Kriminalpolizisten de­
gradiert“ wurde (Klein 2016a, 28) – und 
die Polizei hat in Russland (im Unterschied 
zu den Streitkräften) ein denkbar schlech­
tes Image. Manche Beobachter befanden 
zudem, dass die Drogenaufsichtsbehörde 
und der Migrationsdienst „bring more 
headaches than benefits. Both services are 
seriously under­resourced and show scant 
success in performing their tasks“ (Baev 
2016). Insgesamt erlitt das Innenministe­
rium erhebliche Einbußen an Kompeten­

zen und Ressourcen. Kolokolzew leistete 
dennoch Moskauer Presseberichten zufolge 
gegen die ihn betreffenden Reformen kei­
nerlei Widerstand. Das war allerdings 
nicht wirklich verwunderlich, hätte ihm 
denn ein solcher unverzüglich den Minis­
tersessel gekostet. 

Zum ersten Kommandanten der Natio­
nalgarde machte Putin seinen engen Ver­
trauten Viktor Solotow (siehe dazu unten), 
der per Erlass vom 25. Mai 2016 auch zum 
Mitglied des Sicherheitsrates Russlands 
aufstieg (wo traditionell u.a. die Minister 
für Inneres, Äußeres und Verteidigung 
sowie die Direktoren von FSB und SWR 
sitzen). 

Offizielle und inOffizielle 
MOtive für die schaffunG 
der natiOnalGarde 
Putin meinte am 14. April 2016, dass er 
mit der Nationalgarde „den Umlauf von 
Waffen im Land unter besondere Kontrolle 
stellen“ wolle (Barabanov/Safronov 2016). 
Das war auch deswegen ungewöhnlich, 
weil das von russländischen Offiziellen bis 
dahin kaum jemals als signifikantes Sicher­
heitsproblem für das Land dargestellt wor­
den war. Putin erklärte aber auch, dass die 
Nationalgarde in enger Kooperation mit 
dem Innenministerium „gegen den Terro­
rismus und die Organisierte Kriminalität 
kämpfen“ solle (Rustamova/Baev 2016). 
Der unabhängige Moskauer sicherheits­
politische Analytiker Pawel Felgenhauer 
hielt das schon angesichts der Ausrüstung 
der Garde mit schweren Waffen (siehe da­
zu unten) für unglaubwürdig. Zudem seien 
der FSB, das Untersuchungskomitee und 
das Innenministerium ohnedies mit der 
Bekämpfung von Terrorismus und Krimi­
nalität befasst, sodass unklar sei, wie die 
neue Nationalgarde hier eine führende 
Rolle spielen sollte (Felgenhauer 2016). 
Jedenfalls sprach auch Solotow von einem 
„Kampf“ seiner Garde „gegen Terroris­
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mus und Extremismus im Nordkaukasus“ 
(Interfax 2016). Was die Bekämpfung des 
Terrorismus anbelangt, so ist dessen spezi­
fisch russländisches Verständnis in Rech­
nung zu stellen.1 

Putin hatte immer wieder, so u.a. im Fe­
bruar 2016, davor gewarnt, dass „Feinde 
im Ausland“ (eine in Russland übliche 
Umschreibung für den Westen und insbe­
sondere die USA) die Wahlen zur Staatsdu­
ma am 18. September 2016 stören wollten 
und er daher die Anweisung an die Sicher­
heitsdienste gegeben habe, solche Versuche 
zu stoppen. Putins Pressesprecher Dmitrij 
Peskow bestritt im April 2016 aber einen Zu­
sammenhang zwischen den Wahlen und der 
Schaffung der Nationalgarde, auch wenn 
er klar machte, dass diese an der „Durch­
kreuzung von nicht genehmigten Massen­
aktionen“ teilnehmen werde (NEWSru. 
com 2016; BBC News 2016). Vor, wäh­
rend und nach diesen Dumawahlen waren 
dann jedenfalls keine „ausländischen Stör­
versuche“ zu erkennen und das offizielle 
Ergebnis war ganz im Sinne Putins: die 
Kreml­Par tei „Einheitliches Russland“ 
erzielte 54,2 % der Stimmen und gewann 
damit 343 von 450 Sitzen der Staatsduma. 
Obwohl wieder Betrugsvorwürfe laut wur­
den (vgl. z.B. Michajlov 2016; The Moscow 
Times 2016a), blieb es im Land völlig ruhig; 
es wurden keine irgendwie signif ikanten 
Demonstrationen bekannt. 

Die (politisch völlig marginalisierte) de­
mokratische „außerparlamentarische Op­
position“ zeigte sich von der Schaffung der 
Nationalgarde wenig angetan. So mein­
te die Vorsitzende der Partei „Jabloko“, 
Emilia Slabunowa, dass es dem Kreml da­
rum gehe, sich vor Protesten zu schützen. 
Der Staat verwandle sich in ein Monstrum, 
das durch Einsparungen im Gesundheits­
wesen und in der Bildung seinen Apparat 
ausbaue (BBC News 2016; Gorbačev/ 
Rodin 2016). Rogow kommentierte, dass 
der Bedarf an einer Nationalgarde aus der 

Sicht einer politischen Führung aufkommt, 
„wenn die traditionellen bewaffneten Be­
hörden unzuverlässig oder funktionsun­
tüchtig aussehen. Eine Nationalgarde ist 
bei ihrer Schaffung üblicherweise eine au­
ßerordentliche Einrichtung. Ja, das ist eine 
Prätorianergarde oder eine Opritschnina2 , 
die Funktionen sowohl von Armee als auch 
Geheimdiensten hat, dabei aber weder eine 
traditionelle Armee noch ein traditioneller 
Geheimdienst ist. Sie hat keine Wurzeln 
im System der staatlichen Institutionen 
und bezieht sich gerade auf jene, die sie 
gegründet haben und denen sie unterstellt 
ist“ (Rogov 2016). 

Rogow zufolge ist die Logik, die hinter 
der Schaffung solcher außerordentlicher 
Einrichtungen wie einer Nationalgarde 
steht, für viele Regimes in Krisenzeiten 
charakteristisch: Je mehr Bedrohungen – 
seien das nun Oppositionelle oder der 
Illoyalität verdächtigte Angehörige der 
eigenen Elite – ein Regime zu erkennen 
glaubt, desto entschlossener versucht es, 
diese zu beseitigen. Aber jeder neue Sieg 
der Führ ung an dieser ver meintlichen 
Front bringe „keine Beruhigung, sondern 
neue reale oder angebliche Feinde und 
neue potenzielle Bedrohungen, die eine 
sofortige Antwor t erforder n – nämlich 
die Verstärkung der Machtmöglichkeiten 
des Staates“ (Rogov 2016). Die aktuellste 
Auswirkung dieser Einstellung ist, so in­
sinuierte Rogow, eben die Einrichtung der 
Nationalgarde. Wadim Wolkow von der 
Europäischen Universität in St. Petersburg 
meinte, dass der Kreml mit der Gründung 
der Nationalgarde einen „Maidan“3 in 
Russland verhindern wolle: Der Umstand, 
dass in Kiew die Polizei­Spezialeinheit 
„Berkut“ mit den Protesten gegen den 
ukrainischen Präsidenten Viktor Januko­
wytsch 2013/2014 „nicht fertigwerden“ 
konnte, habe die Gründung der r uss ­
ländischen Nationalgarde beschleunigt 
(Bajdakova 2016). 
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Auch Margarete Klein von der Stiftung 
Wissenschaft und Politik (Berlin) fand Ter­
rorbekämpfung für die Schaffung der Na­
tionalgarde unzureichend. Diese Einheit 
mache zur Bekämpfung von Massenun­
ruhen mehr Sinn: „The National Guard 
possesses greater importance as protection 
against internal unrest and mass demons­
trations. Since the ,colour revolutions‘ of 
the 2000s and the Arab Spring of 2011, and 
above all since the protests against election 
manipulation in Moscow and St Petersburg 
in 2011/2012, the Kremlin’s security dis­
course has been dominated by the spectre 
of a ,Russian Maidan‘“ (Klein 2016b). 

Allerdings hat sich in den Jahren seit 
1999, als Putin zum Herrscher im Kreml 
aufstieg, eine so genannte „bunte Revolu­
tion“4 in Russland nie auch nur in Gestalt 
einer – und sei es entfernten – Perspektive 
abgezeichnet. Das Szenario eines von Op­
positionellen besetzten Roten Platzes (im 
Zentrum von Moskau, unmittelbar neben 
dem Kreml), wo über Wochen und Monate 
hinweg gegen Wahlfälschungen, Korrup­
tion oder wogegen auch immer protestiert 
und die Staatsführung schließlich zum 
Einlenken bewogen wird (oder überhaupt 
stürzt), ist denkbar weit hergeholt. Das 
manifeste Protestverhalten der Bevölkerung 
(bzw. dessen weitgehendes Fehlen) vor 
und nach 2011/2012, wie auch sämtliche 
Meinungsumfragen in Russland zur Bereit­
schaft von Straßenprotesten, machen der­
zeit keine wie auch immer geartete Gefahr 
für das Regime auf dieser Ebene deutlich.5 

Die zeitweise ventilierte Version, wo­
nach die Nationalgarde als Trostpreis für 
Solotow gedacht gewesen sei, der eigent­
lich habe Innenminister werden wollen, 
wirkt wenig überzeugend. Plausibler ist 
Kleins Perzeption der Nationalgarde als 
Instrument, das auch dazu diene, poten­
ziell illoyale Elitegruppen zu disziplinieren 
(Klein 2016b). Der Politikwissenschafter 

Jewgenij Mintschenko und der Historiker 
Jurij Felschtinskij vermuteten, dass die 
Nationalgarde auch den Einfluss des FSB 
(den Putin 1998–1999 geleitet hatte) „aus­
balancieren“ solle (The Moscow Times 
2016b; Kara­Murza 2016). Das Innenmi­
nisterium trat unter Putin politisch klar in 
den Hintergrund und die Schaffung der 
Nationalgarde markiert seinen weiteren 
erheblichen Einflussverlust im System der 
für innere und äußere Sicherheit verant­
wortlichen Behörden Russlands. 

kOMpetenzen 
Putins Erlass „Fragen des Föderalen Diens­
tes der Truppen der Nationalgarde“ vom 
5. April 2016 sprach der Garde folgende 
Hauptaufgaben zu (Ukaz Prezidenta Ros­
sijskoj Federacii 2016): 

Zusammen mit dem Innenministerium 
Russlands Teilnahme am Schutz der öf­
fentlichen Ordnung, Garantie der öf­
fentlichen Sicherheit und eines allfälli­
gen Ausnahmezustandes, 
Teilnahme am Kampf gegen Terroris­
mus und Sicherung des Rechtszustandes 
einer Anti­Terror­Operation, 
Teilnahme am Kampf gegen den Extre­
mismus, 
Teilnahme an der Territorialverteidi­
gung Russlands, 
Schutz wichtiger staatlicher Objekte und 
Frachten entsprechend einer von der Re­
gierung Russlands gebilligten Liste, 
Unterstützung für die FSB­Grenztrup­
pen beim Schutz der Staatsgrenze Russ­
lands, 
Durchführung der föderalen staatlichen 
Kontrolle und Aufsicht über die Einhal­
tung der Gesetzgebung Russlands beim 
Umlauf von Waffen und bei den pri­
vaten Sicherheits­ und Wachdiensten, 
Übernahme des sogenannten „außerbe­
hördlichen Schutzes“ (russ. vnevedomst­
vennaja ochrana), bei dem es sich um 
eine Struktureinheit des Innenministe­

91 
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riums handelt, die gegen Bezahlung den 
Schutz von Betrieben aller Eigentums­
formen sowie von Privatpersonen (bis 
zu Wohnungen, Garagen, Ferienhäusern 
usw.) übernimmt (was als staatliche 
Dienstleistung zählt). – Es war auffällig, 
dass auch und gerade diese Bereiche der 
neuen Nationalgarde zugeschlagen 
wurden, bieten sie doch „lukrative in­
formelle Einnahmequellen“ (Klein 
2016a, 27). 

Quelle: http://fgup-ohrana.spb.ru/ 

Abb. 1: Symbol der Firma „Ochrana“ (russ. Schutz) 
des Innenministeriums Russlands 

Artikel 2, Absatz 1 des Nationalgarde­
gesetzes legt folgende Hauptaufgaben der 
Nationalgarde fest: 

Teilnahme am Schutz der öffentlichen 
Ordnung, Garantie der öffentlichen 
Sicherheit, Schutz wichtiger staatlicher 
Objekte und Spezialfrachten und ­anla­
gen nach Listen, die von der Regierung 
Russlands gebilligt wurden, 
Teilnahme an der Bekämpfung von Ter­
rorismus und Extremismus, 
Teilnahme an der Durchsetzung des 
Regimes des Ausnahmezustandes, des 
Kriegszustandes, des Rechtszustandes 
einer Anti­Terror­Operation, 
Teilnahme an der Territorialverteidi­
gung Russlands, 
Durchführung der föderalen staatlichen 
Kontrolle und Aufsicht über die Einhal­

tung der Gesetzgebung Russlands beim 
Umlauf von Waffen, bei privaten Si­
cherheits­ und Wachdiensten, bei der 
Garantie der Sicherheit von Objekten 
der Treibstoff­ und Energiewirtschaft, 
bei der Tätigkeit von Einheiten des 
Schutzes juristischer Personen mit Son­
deraufgaben und Einheiten des „außer­
behördlichen Schutzes“; 
Schutz von wichtigen und „geschlos­
senen“ (russ. režimnye) Objekten, die 
entsprechend Listen, die von der Regie­
rung Russlands gebilligt wurden, unbe­
dingt von der Nationalgarde zu bewa­
chen sind, sowie Schutz des Eigentums 
von physischen und juristischen Per­
sonen auf der Grundlage von Verträgen. 

Kapitel 2 des Nationalgardegesetzes 
postuliert folgende Vollmachten der Trup­
pen der Nationalgarde: Allgemeine Voll­
machten (Verhinderung von Gesetzesüber­
tretungen; Überprüfung von Dokumenten; 
Durchsuchungen; Vergabe von Lizenzen 
für die Arbeit privater Wachdienste und 
Kontrolle ihrer Tätigkeit; Vergabe von 
Lizenzen zum Erwerb von privaten und 
dienstlichen Waffen durch die Bürger; Ver­
gabe von Lizenzen, die zum Handel mit 
Waffen, wichtigen Teilen von Feuerwaffen 
und dazugehörigen Patronen berechtigen; 
Vergabe von Lizenzen, die zur Ausstellung 
und zum Sammeln von Waffen, wichtigen 
Teilen von Feuerwaffen und dazugehö­
rigen Patronen berechtigen; Vergabe von 
Berechtigungen zur Verwahrung und zum 
Tragen von privaten und Dienstwaffen; 
Kontrolle des Umlaufs von privaten und 
Dienstwaffen und der dazugehörigen Mu­
nition und Patronen; Unterdrückung von 
Massenunruhen in Ortschaften und Straf­
anstalten; Sondervollmachten (Zwangs­
maßnahmen): Festnahmen; Öffnung von 
Transportmitteln; Eindringen in Wohn­ und 
andere Räume, Grundstücke usw.; Absper­
rung und Blockierung von Grundstücken, 

http:http://fgup-ohrana.spb.ru
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Wohn­ und anderen Räumen, Gebäuden 
und anderen Objekten; Aufbau und Betrieb 
von Datenbanken mit Informationen über 
die Bürger; Vollmachten zur Unterstüzung 
eines Ausnahmezustandes, Kriegszustan­
des und des Rechtszustandes einer Anti­
Terror­Operation und Vollmachten, und 
schließlich weitere, von föderalen Verfas­
sungsgesetzen, dem vorliegenden föde­
ralen Gesetz, anderen föderalen Gesetzen 
und anderen normativen Rechtsakten Russ­
lands vorgesehene Vollmachten. 

Kapitel 3 des Nationalgardegesetzes 
(„Anwendung von physischer Gewalt, Spe­
zialmitteln, Waffen, Kampf­ und Spezial­
technik“) hatte besondere Aufmerksamkeit 
u.a. unter russländischen Menschenrechts­
aktivisten erregt – und zwar auch und ge­
rade wegen der Frage, ob es der National­
garde gestattet sei, in Menschenmengen 
(z.B. von Protestierenden) und/oder ohne 
Vorwarnung das Feuer zu eröffnen. Es 
heißt dort, dass Waffeneinsatz zulässig ist 
„zum Schutz von Bürgern, Militärange­
hörigen (Mitarbeitern) der Truppen der 
Nationalgarde, Amtspersonen von staat­
lichen Organen und Organen der örtlichen 
Selbstverwaltung“; um zu verhindern, 
dass Waffen und Ausrüstung der National­
garde geraubt werden; zur Befreiung von 
Geiseln, Durchkreuzung von Terrorakten 
und „anderen verbrecherischen Anschlä­
gen“; zur Verhaftung von Personen, die 
gerade dabei sind, ein schweres oder 
besonders schweres Verbrechen gegen 
„Leben, Gesundheit oder Eigentum“ zu 
begehen oder bewaffneten Widerstand 
leisten; zur Abfeuerung von Warn­ und 
Signalschüssen; zur Verhinderung des 
verbotenen Vordringens von Personen auf 
Grundstücke/Anlagen, welche die Natio­
nalgarde bewacht, wenn es keine anderen 
Möglichkeiten gibt; zum Aufhalten eines 
Transportmittels, wenn dessen Fahrer auf 

Forderungen von Mitarbeitern von Polizei 
oder Nationalgarde stehenzubleiben nicht 
reagiert, usw. Waffeneinsatz von Angehöri­
gen der Nationalgarde gegen offenkundig 
schwangere Frauen, Behinderte und Kin­
der ist nicht zulässig, es sei denn, diese un­
ternehmen einen bewaffneten Angriff, der 
das Leben und die Gesundheit von Bür­
gern oder Angehörigen der Nationalgarde 
gefährdet. Waffeneinsatz von Angehöri­
gen der Nationalgarde ist nicht zulässig 
bei einer „bedeutenden Ansammlung von 
Menschen“ und wenn dabei unbeteiligte 
Personen zu Schaden kommen könnten, es 
sei denn, es geht um die Durchkreuzung 
eines terroristischen Aktes; die Befreiung 
von Geiseln; die Abwehr eines bewaffneten 
Angriffes auf wichtige staatliche Objekte, 
Spezialfrachten und Kommunikationsan­
lagen, die von Truppen der Nationalgarde 
bewacht werden oder auf Objekte der 
Nationalgarde. 

Artikel 18, Absatz 4 des Nationalgarde­
gesetzes wirkt auf Grund der allgemei­
nen Formulierungen wie ein „Gummi­
paragraf“, der bei kritischen Beobachtern, 
russländischen Oppositionellen und Men­
schenrechtsaktivisten besondere Aufmerk­
samkeit erregte. Es heißt dort: „Ein Mili­
tärangehöriger (Mitarbeiter) der Truppen 
der Nationalgarde hat das Recht, ohne 
Vorwarnung physische Gewalt, Spezial­
mittel und eine Waffe einzusetzen, wenn 
eine Verzögerung beim Einsatz eine un­
mittelbare Bedrohung des Lebens oder der 
Gesundheit eines Bürgers oder eines Mili­
tärangehörigen (Mitarbeiters) der Truppen 
der Nationalgarde bedeutet oder andere 
schwere Folgen nach sich ziehen kann so­
wie bei der Abwehr eines Angriffs auf be­
wachte Objekte, Sonderfrachten, Anlagen 
auf Verkehrswegen und eigene Objekte der 
Truppen der Nationalgarde“ (Federal’nyj 
zakon 2016). 
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zusaMMensetzunG und 
stärke 
Putins Erlass vom 5. April 2016 sah in 
erster Linie vor, die Inneren Truppen des 
Innenministeriums zu Truppen der Natio­
nalgarde umzugestalten. Weiters zählte 
das Dokument auf, welche Einrichtungen 
dieser außerdem anzuschließen sind (Ukaz 
Prezidenta Rossijskoj Federacii 2016): 
jene Organisationseinheiten des Innen­
ministeriums, die für föderale staatliche 
Kontrolle und Aufsicht der Gesetzgebung 
im Bereich des Umlaufs von Waffen und 
im Bereich der privaten Sicherheitsdienst­
leistungen zuständig sind; der „außerbe­
hördliche Schutz“, darunter dessen Zen­
trum für Spezialeinsätze; die Schnellen 
Eingreiftruppen (SOBR) der territorialen 
Organe des Innenministeriums; die Mobi­
len Sondereingreiftruppen (OMON) der 
territorialen Organe des Innenministe­
riums; das Zentrum für Sondereinsätze der 
Kräfte operativer Reichweite und Luftfahrt 
des Innenministeriums sowie die Luftein­
heiten des Innenministeriums. 

Das personelle und technische Potenzial 
der Nationalgarde sieht auf den ersten 
Blick beeindruckend aus (auch wenn nicht 
alle in russländischen Quellen genannte 
Zahlen miteinander kompatibel sind). Sie 
vereint die Inneren Truppen (nach ver­
schiedenen Angaben 170.000 bis 200.000 
Soldaten), SOBR (mindestens 5.000) und 
OMON (nach differierenden Angaben 
30.000 bis 40.000). Dazu kommen noch 
Spezialeinheiten wie „Zubr“ (421 Mann), 
„Rys“ (200), „Jastreb“ (100) und die Luft­
fahrzeuge des Innenministeriums. Insge­
samt würde, so die Schätzung der seriösen 
Moskauer Zeitung „Kommersant“, die Na­
tionalgarde ca. 300.000 Angehörige zählen 
(das Innenministerium hatte bis zur Aus­
gliederung der Inneren Truppen insgesamt 
ca. 1 Mio.) (Barabanov/Safronov 2016). 
Solotow sprach von mehr als 340.000 Per­
sonen seiner Garde, was das zivile Per­

sonal einschließt (Slon.ru 2016). Andere 
Stimmen (darunter solche, auf die sich 
die offizielle russländische Nachrichten­
agentur „Interfax“ berief) schätzten sogar 
400.000, wovon 200.000 aus dem „außer­
behördlichen Schutz“ kämen (Felgenhauer 
2016). Per Erlass, der am 1. Oktober 2016 
in Kraft trat, legte Putin folgende Stärke 
des Zentralapparats der Nationalgarde 
fest: 1.615 Militärpersonen, 404 weitere 
Mitarbeiter und 81 föderale Zivilbediens­
tete (Petrov 2016). 

Natürlich geht auch die ganze militä­
rische Hardware der Inneren Truppen an 
die Nationalgarde. Es handelt sich dabei 
um über 1.600 Schützenpanzer der Typen 
BMP­1 und BMP­2, verschiedene Modi­
f ikationen der Schützenpanzerwägen 
BTR­70 und BTR­80 sowie neue BTR­82S, 
das Mehrzweck­Infanteriefahrzeug „Tigr“, 
mehrere Ausführungen von Lkw der Fa­
briken Ural und KamAZ, sogenannte 
„Kampf­ und Aufklär ungsf ahrzeuge“ 
(BRDM), Artilleriegeschütze der Typen 
D­30 und PM­38 (insgesamt 35 Stück), 
29 Transportflugzeuge – neun Il­76, sechs 
An­72, zwei An­12 und 12 An­26 – sowie 
70 Hubschrauber (vermutlich in erster 
Linie Mi­8 und Mi­26; manche Quellen 
nennen zusätzlich noch Mi­24). Die Trup­
pen des Innenministeriums hatten auch 
neun Panzer, doch sie sollen nur selten im 
Kampf eingesetzt worden sein (Kozičev et 
al. 2016; Barabanov/Safronov 2016). 

der kOMMandant: viktOr 
sOlOtOw 
Solotow wurde 1954 in Sasowo (im Gebiet 
von Rjazan nahe Moskau) geboren. Nach 
der Schule leistete er seinen Militärdienst 
in den Grenztruppen des sowjetischen 
Komitees für Staatssicherheit (KGB) ab. 
Dann arbeitete er nach seiner offiziellen 
Biografie auf der Homepage der National­
garde in der Moskauer Automobilfabrik 
ZIL; anderen Angaben zufolge war er 
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Stahlarbeiter. Dann klafft in seiner offizi­
ellen Biografie (die andererseits sogar seine 
Auszeichnungen aufzählt) eine große Lü­
cke bis 1990. Für die Zeit bis 2000 heißt 
es weiter, dass Solotow „auf verschie­
denen führenden Truppenposten in den 
Organen des Grenzschutzes Russlands 
gedient“ sowie ein juristisches Institut und 
die Akademie des Generalstabes der russ­
ländischen Streitkräfte (die höchste militä­
rische Bildungsanstalt des Landes) absol­
viert hat. 2000 bis 2013 war Solotow Chef 
des Sicherheitsdienstes des Präsidenten 
(SBP) Russlands und stellvertretender 
FSO­Direktor. Ab 2013 fungierte Solotow 
als stellvertretender Kommandeur der 
Inneren Truppen des Innenministeriums. 
Per Erlass Putins vom 12. Mai 2014 wur­
de er Kommandeur der Inneren Truppen 
und 1. stellvertretender Innenminister. Mit 
10. November 2015 beförderte Putin Solotow 
zum Armeegeneral. Mit 5. April 2016 
machte Putin ihn zum, so die volle offizi­
elle Bezeichnung, „Direktor des Föderalen 
Dienstes der Truppen der Nationalgarde 
der Russländischen Föderation und Ober­
kommandierenden der Truppen der Natio­
nalgarde der Russländischen Föderation“. 

Andere denn offizielle Quellen berich­
ten, dass Solotow in den 1970er und 1980er 
Jahren in der 9. Hauptverwaltung des KGB 
arbeitete, der die Bewachung hochgestell­
ter Funktionäre aus der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion (KPdSU) und dem 
Sowjetstaat oblag und die Ende 1991 zur 
„Hauptverwaltung für Schutz“ (GUO) und 
Mitte 1996 zum FSO umgestaltet wurde. 
Angeblich wurde Solotow von Alexander 
Korschakow angeheuert, der ab 1985 einer 
der Leibwächter Jelzins (in dessen Eigen­
schaft als Chef der Moskauer Stadtpartei­
organisation der KPdSU) war. So kam auch 
Solotow in Kontakt zu Jelzin, der im Juni 
1991 zum ersten Präsidenten Russlands 
gewählt wurde. Während des Putschver­
suches von Altkommunisten in Moskau im 

August 1991 bewachte Solotow persönlich 
Jelzin u.a. bei seinem „berühmten“ Auftritt 
auf einem Panzer (auf dem auch Korschakow 
stand); die damals entstandenen Fotos gin­
gen um die Welt, wenngleich naturgemäß 
kaum jemand Solotow beachtete. 

Quelle: https://ru.wikipedia.org/ 

Abb. 2: Jelzin, Korschakow und Solotow (links 
neben der Flagge) im August 1991 vor dem 
Weißen Haus in Moskau 

Ab 1994 war er Leibwächter des demo­
kratischen Bürgermeisters von St. Peters­
burg, Anatolij Sobtschak, und von dessen 
zeitweiligem Stellvertreter Putin. Mit Letz­
terem freundete sich Solotow offenbar an; 
so wurden die beiden Judo­Sparringpart­
ner. 1996 kam es für alle damals Beteilig­
ten zu einem – dauerhaften oder vorüberge­
henden – Karriereknick: Sobtschak verlor 
die Bürgermeisterwahlen (und starb im 
Jahr 2000), Putin wechselte als stellvertre­
tender Chef der Verwaltungsabteilung der 
Administration des Präsidenten Russlands 
nach Moskau, und Solotow arbeitete für 
einige Zeit in der privaten St. Petersburger 
Wachgesellschaft „Baltik­Export“ – als 
persönlicher Leibwächter des bekannten 
Unternehmers Roman Zepow (ebenfalls 
ein früherer Leibwächter Sobtschaks und 
Freund Putins). Dieser Firma lasteten al­
lerdings zahlreiche Beobachter an, diverse 
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„Autoritäten“ der Unterwelt mit Dienst­
leistungen versorgt zu haben. 2004 starb 
Zepow unerwar tet und unter bis heute 
nicht völlig geklärten Umständen; Fotos 
zeigen Solotow bei der Beerdigung. Putin, 
ab August 1999 Ministerpräsident Russ­
lands, berief Solotow zum Leiter seiner 
Leibwache. 

Quelle: https://yandex.ru/ 

Abb. 3: Viktor Solotow (Pfeil) auf dem Begräbnis 
von Roman Zepow 

Solotow war vor seinem Aufstieg zum 
Chef der Nationalgarde einer breiteren Öf­
fentlichkeit genauso (un)bekannt gewesen 
wie Putin bei seiner Ernennung zum Direk­
tor des FSB im Juli 1998. Es dürfte kaum 
ein Zufall sein, dass Putin wie Solotow 
gleichermaßen in St. Petersburg gearbeitet 
haben und aus dem KGB stammen. An der 
völligen Loyalität zu Putin hat Solotow, der 
sich mit politischen Äußerungen in der Öf­
fentlichkeit zurückhält, bisher nie zweifeln 
lassen; andernfalls hätte er denn auch nie 
eine derartige Karriere machen können. 

zukunftsperspektiven 
Solotow stellt sich den Aufbau der Natio­
nalgarde in drei Etappen vor: 
1. Bis Ende 2016 sollen alle betroffenen 

Organe und Einheiten des Innenministe­
riums an die Garde übertragen werden. 

2. Bis August 2017 sollen der Umfang und 
die Ordnung der Erfüllung der Aufga­
ben der Garde definitiv festgelegt und 
in Übereinstimmung mit der föderalen 
Gesetzgebung gebracht sein. 

3. Bis Anfang 2018 soll die Garde als ein­
heitliche Struktur stehen und in der Lage 
sein, anhand von einheitlichen Plänen 
zu handeln (Interfax 2016). 

Möglicherweise ist die Schaffung der 
Nationalgarde aber nur ein Teil eines grö­
ßeren Planes zu einer massiven (weiteren) 
Reorganisation des Sicherheitsbereichs. 
Mitte September 2016 berichtete „Kom­
mersant“, dass der Kreml plane, bis zu den 
Präsidentenwahlen 2018 ein Ministerium 
für Staatssicherheit (MGB) ins Leben zu 
rufen, in dem der FSB, der SWR und der 
Großteil des FSO aufgehen würden (was 
den KGB strukturell fast wiederherstellen 
würde); nur der SBP würde eigenständig 
bleiben. Zudem würde das Untersuchungs­
komitee wieder (wie bis 2011 der Fall) der 
Generalstaatsanwaltschaft unterstellt und 
die Funktionen des Zivilschutzministeriums 
zwischen den Ministerien für Inneres und 
Verteidigung aufgeteilt (Operov/Safronov 
2016). Verschiedentlich wurde darauf hin­
gewiesen, dass eine gerade MGB genannte 
Behörde bereits einmal existierte, nämlich 
1946–1953 (d.h. in der Stalinzeit). Der 
frühere Leiter der Präsidialadministration 
(und enge Putin­Vertraute), Sergej Iwanow, 
stellte jedoch Pläne für die Schaffung eines 
MGB in Abrede (Krivjakina 2016). 
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1 So liefen die beiden russländischen Feldzüge in 

Tschetschenien in zwei Kriegen ab 1994 offiziell 

ebenso unter „Bekämpfung des Terrorismus“ 

wie die gesamte Militärintervention in Syrien seit 

September 2015 (vgl. Malek 2015). 
2 Der Begriff meint in diesem Kontext eine Son­

dereinheit aus ca. 6.000 Mann, die Russlands 

Zar Iwan IV. („der Schreckliche“) 1565–1572 

zur Bekämpfung von (angeblichen und tatsäch­

lichen) Gegnern unterhielt; sie kann als erste 

„politische Polizei“ Russlands gelten. 
3 Es handelt sich hier um den Hauptplatz der 

ukrainischen Hauptstadt Kiew, wo traditionell 

politische Kundgebungen – in erster Linie von 

Oppositionellen – stattfinden; 2004 führten sie zu 

einer Wiederholung von offenkundig gefälschten 

Präsidentenwahlen (was dann Oppositionsführer 

Viktor Juschtscheno an die Macht brachte), 2014 

zur Flucht von Präsident Janukowytsch (und da­

mit einem Machtwechsel). 
4 Das ist ein Sammelbegriff für die (von Moskau 

jeweils laut beklagten) Zusammenbrüche von 

(angeblich oder tatsächlich) prorussländischen 

Regimes in früheren Sowjetrepubliken, zuerst in 

Georgien („Revolution der Rosen“, 2003), der 

Ukraine („Orange Revolution“, 2004) und Kir­

gisien („Revolution der Tulpen“, 2005). 
5 Die Zustimmungsraten zu Putin bewegen 

sich insbesondere seit der völkerrechtswid­

rigen Annexion der Krim im März 2014 meist 

zwischen  80  und 90%,  auch  wenn d ie  

wirtschaftliche und soziale Lage weiter Be­

völkerungsteile Russlands anhaltend schlecht 

sind: So gaben nach einer Ende August 2016 

durchgeführten Umfrage des unabhängi ­

gen Moskauer Meinungsforschungsinstituts 

„Lewada-Zentrum“ 82% der Befragten an, 

dass im Land eine Wirtschaftskrise herrsche 

(vgl. Miller 2016). 
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